
Die Notare der Reichskanzlei 515

4. Das gesamte Diktat des Diploms für den Johanniterorden ) stammt 
unzweifelhaft von Arnold H.
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5. Der Schreiber des Privilegium minus (abgesehen vom Protokoll) ist 
auch der des Johanniterdiploms (auf die verlängerte Schrift sind hier 
keine Rückschlüsse mehr möglich).

6. Das von einem sonst nicht näher bekannten Gelegenheitsschreiber 
mundierte Diplom für die Äbtissin Hedwig von Essen in seinem Diktat 
eindeutig zu bestimmen, ist sehr schwierig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
liegt hier eine Gemeinschaftsarbeit der Notare Arnold H (Kontext aus­
schließlich der Corroboratio) und Heribert (Corroboratio und Eschato­
koll) vor. Dabei bedeutet es für diese Annahme eine nicht unwesentliche 
Stütze, daß wir schon zweimal, nämlich in St. 3736 (für den Grafen 
Guido von Biandrate) und dem der Barbarossaurkunde für Hedwig 
zeitlich sehr nahestehenden St. 3751 (für Verdun; vgl. S. 513) ein Zu­
sammenwirken von Arnold H und Heribert einwandfrei feststellen 
konnten.

66) St. 3755 datiert mit 1156 IX 17 ebenso wie das Minus und das Diplom 
für die Äbtissin Hedwig.

67) Wie z. B. auch in dem von Arnold H geschriebenen Diplom St. 3731.
68) Dazu vgl. auch unten S. 516.

ad 1)

a) Die erste Zeile der uns im Privilegium maius vorliegenden Nach­
zeichnung des „Minus“ (künftig der Einfachheit halber bloß als „Maius“ 
bezeichnet) besteht nur aus dem (in verlängerter Schrift geschriebenen) 
Protokoll. In St. 3752 schließt in der ersten Zeile an das Protokoll 
sofort die Arenga an.

b) Im Gegensatz zu St. 3752 ist im Maius das I von In zu Beginn des 
Protokolls verlängert und mit einer Spirale versehen ).67

c) Das E in der verlängerten Schrift des Maius hat durchwegs Maiuskel­
form; in St. 3752 hingegen abgesehen vom E in nomine Minuskelform. 
Dasselbe gilt auch für die Form des D (das D von DNI in der Signum­
zeile von St. 3752 ausgenommen).

d) Die ct-Ligatur von sancte im Protokoll des Maius ist auseinander­
gezogen ); in St. 3752 ist dies nicht der Fall.68

e) In der Signumzeile des Maius sind die Worte Romanorum und impe­
ratoris gekürzt, jedoch nicht in St. 3752; außerdem steht im Maius nach 


